
Präambel

1. Historisch bedingt waren bei der Gründung der Kleingartenanlage „Alpenblick“ e.V. alle Eigentümer auch im Eigentums-Kleingartenverein „Alpenblick“ e.V. organisiert. Dem ist nicht mehr so. Die Gesetzmäßigkeit trennt auch Eigentümergemeinschaft und Verein.
2. Aufgrund dieser Gegebenheit müssen wir unsere bisherige Satzung (nur für Vereinsmitglieder gültig) anpassen, eine Eigentümergemeinschaft gründen und die Gartenordnung durch eine Anlagenordnung ersetzen.
3. Die Eigentümergemeinschaft braucht für die Gemeinschaftsanlagen einen Verwalter, dieser muss von allen Eigentümern bestellt werden. 
4. Das dafür zuständige Organ der Eigentümergemeinschaft ist die Eigentümerversammlung.
5. Um eine rechtliche Verbindung zwischen der Eigentümergemeinschaft und einem Verwalter herzustellen, wird ein entsprechender Verwaltervertrag notwendig.
6. Da der „Eigentums-Kleingartenverein „Alpenblick“ e.V.“ weiter Bestand hat, kann die Eigentümergemeinschaft diesen als Verwalter bestellen.
In diesem Fall erfolgt die Geschäftsbesorgung des Verwalters (wie die des Vereines) ehrenamtlich, d.h. ohne Vergütung, durch den Vereinsvorstand.
7. Eine kostenmäßige Mehrbelastung der Eigentümer und Vereinsmitglieder ist damit nicht verbunden.
8. Der Vorstand des Eigentums-Kleingartenvereines „Alpenblick“ e.V. hat beschlossen, der Eigentümergemeinschaft die ehrenamtliche Geschäftsbesorgung als Verwalter anzubieten und alle dazu notwendigen Schritte vorzubereiten.
9. Die Eigentümergemeinschaft entscheidet in einem Beschluss der Eigentümerversammlung über die Annahme dieses Angebotes.
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